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Stellungnahme 
zum Entwurf eines Gesetzes zur Renten-
anpassung 2022 und zur Verbesserung 
von Leistungen für den Erwerbsminde-
rungsrentenbestand (Rentenanpas-
sungs- und Erwerbsminderungsrenten-
Bestandsverbesserungsgesetz) BT Dr. 
20/1680 und Änderungsantrag BT-Aus-
schussdrucksache der Fraktion DIE 
LINKE 20(11)113 
 
 
 
Einleitung 
Mit dem vorliegenden Gesetzentwurf werden zwei Punkte des Koalitionsvertrages umgesetzt:  

1. Die Wiedereinführung des sogenannten Nachholfaktors vor der Rentenanpassung 2022 
unter Berücksichtigung der Haltelinie in Höhe von 48 Prozent; 

2. die Verbesserung der Zahlungen für Erwerbminderungsrentner_innen im Bestand.  

 

1. Wiedereinführung des Nachholfaktors 
Mit der Entscheidung von 1957, die Leistungen der Rentnerinnen und Rentner nicht am Nomi-
nalwert ihrer eigenen Beitragszahlungen zu orientieren, sondern am heutigen wirtschaftlichen 
Leistungs- und Einkommensniveau, wurde ein Kernversprechen geben, das entscheidend für 
das große Vertrauen von vielen Generationen in die Gesetzliche Rentenversicherung war. Die 
Rentenformel, die diesen Gedanken der Generationensolidarität umsetzt, wurde in den letzten 
Jahrzehnten mehrfach modifiziert. Sie hat sich durch verschiedene Dämpfungs- und Anpas-
sungsfaktoren zu einem mathematisch hochkomplexen Gebilde verwandelt, das den eingängi-
gen Grundgedanken inzwischen für die meisten Versicherten nicht mehr leicht nachvollziehbar 
macht. Die Begründung einzelner Faktoren war mit ihrer Wirkung im Übrigen nicht durchgängig 
deckungsgleich. Mit dem Riester-Faktor wurde das Rentenniveau abgesenkt, obwohl das ent-
sprechende Riester-Sparvolumen bei weitem nicht erreicht wurde. Mit dem Beitragssatzfaktor 
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und Nachhaltigkeitsfaktor wurden zwei Faktoren in die Rentenformel eingeführt, deren Zusam-
menspiel zu einem auch für Fachleute nicht nachvollziehbaren Auf und Ab der Schwankungen 
des Rentenniveaus führt. Schutzklausel und Nachholfaktor wurden mit dem Ziel eingeführt, eine 
Kürzung von Renten einerseits zu verhindern, die durch die Schutzklausel gedämpfte Wirkung 
der Anpassungsfaktoren aber über die Zeit zu kompensieren. Mit dem nun vorliegenden Ge-
setzentenentwurf soll der vor drei Jahren ausgesetzte Nachholfaktor modifiziert wiedereingesetzt 
werden, allerdings unter Beachtung der Haltelinie für das Rentenniveau von 48 Prozent. 

Der Deutsche Caritasverband teilt die Auffassung des Änderungsantrags der Fraktion DIE 
LINKE, dass die Wiedereinführung des Nachholfaktors unterbleiben sollte. Angesichts der ge-
genwärtig hohen Inflationsrate und der momentan unkalkulierbaren Energiekrise ist die Wieder-
einführung des Nachholfaktors zum jetzigen Zeitpunkt aus Sicht des Deutschen Caritasverban-
des nicht nachvollziehbar, insbesondere da die Rentner und Rentnerinnen auch bei der Einfüh-
rung der Energiepauschale nicht berücksichtigt wurden. Ein Blick in die Tabelle „Finanzielle Aus-
wirkungen auf die allgemeine Rentenversicherung“ (Gesetzentwurf S. 4) zeigt, dass die Renten-
ausgaben mit dieser Maßnahme gegenüber dem geltenden Recht deutlich sinken, 2022 bereits 
um 1 Mrd. und 2023 um 6,4 Mrd. – dies trotz Mehrausgaben für die Erwerbsminderungsrente, 
die ebenfalls Gegenstand dieses Gesetzentwurfs sind.  

 

2. Verbesserung Zahlungen Erwerbsminderungsrente 
Der Gesetzentwurf sieht Verbesserungen für die Erwerbsminderungsrentner_innen im Bestand 
vor. Dies entspricht einer langjährigen Forderung des Deutschen Caritasverbands. Er begrüßt 
die Verbesserung sehr, da die Erwerbsminderungsrentner_innen eine Gruppe sind, die ganz be-
sonders von Armutslagen betroffen sind. Ab dem 1. Juli 2024 sollen Erwerbsminderungsrenten, 
deren Zugang zwischen dem 1. Januar 2001 und dem 31. Dezember 2018 erfolgte, einen Zu-
schlag erhalten. Bei der Festsetzung der Höhe wird zwischen zwei Gruppen unterschieden: für 
die Zugänge vor dem 1. Juli 2014 beträgt der Zuschlag 7,5 Prozent, für die Zugänge ab dem 1. 
Juli 2014 4,5 Prozent. Die Unterscheidung in zwei Gruppen ist sachgerecht, da die Zurechnungs-
zeiten zum 1.7.2014 und zum 1.1.2019 jeweils verbessert wurden. Der Zuschlag wird gemäß § 
307i ermittelt, indem die persönlichen Entgeltpunkte, die der Rente zugrunde liegen, mit einem 
Faktor 0,0750 bzw. 0,0450 vervielfältig werden. Die pauschale Auszahlung ist aus Verwaltungs-
praktikabilitätsgründen nachvollziehbar. Zu hinterfragen sind aber die gewählten Faktoren, die 
im Gesetzentwurf nicht transparent hergeleitet werden. In der Gesetzesbegründung steht dazu: 
„Die Höhe des Zuschlags entspricht der Wirkung, die sich aus der jeweiligen Veränderung der 
Zurechnungszeit ergibt und von der der Rentenbestand bisher nicht profitiert hat, entsprechend 
einem Finanzvolumen von jährlich 2,6 Milliarden Euro. Hiermit wird ein Ausgleich zwischen dem 
sozialpolitisch Wünschenswerten und dem finanziell Möglichen erreicht“ (Gesetzentwurf S. 30, 
Hervorhebung, DCV). Der Änderungsantrag der Fraktion DIE LINKE verweist in diesem Zusam-
menhang auf Berechnungen des Sozialverbandes Deutschland, der nach einer überschlägigen 
Berechnung auf Zuschläge in Höhe von 13 Prozent bzw. 8 Prozent für die jeweiligen Gruppen 
kommt. Der DCV fordert, dass die Grundlagen zur Ermittlung der Pauschale offengelegt werden 
und ggf. so angepasst wird, dass die bestehende Lücke geschlossen wird. Zu kritisieren ist auch 
der Auszahlungszeitpunkt. Der Anspruch auf den Zuschlag wird mit dem 1. Juli 2024 deutlich zu 
spät angesetzt und somit ausgezahlt. Sollte aus verwaltungstechnischen Gründen ein Anspruch 
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und eine Auszahlung nicht zum Januar 2023 möglich sein, erwartet der Deutsche Caritasver-
band, dass  eine Regelung gefunden wird, durch die der Zuschlag ohne Verrechnung mit anderen 
Leistungen 2024 für das Vorjahr an Erwerbsminderungsrentner_innen nachgezahlt wird, wie dies 
auch im Änderungsantrag der Fraktion DIE LINKE gefordert wird.  

 
Freiburg/Berlin, 23. Mai 2022 
Deutscher Caritasverband e.V. 
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Präsidentin 
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